
Aktenzeichen: 2 C 1694/09

Verkündet am: 16.07.2010

oez. Beyerlein
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Arsfertigung

IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTEIL

ln dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Amtsgericht
Zwickau

Prozessbevollmächtigte:

-

Prozess bevollmächtigte:
Rechtsanwälte El,--, If

wegen SchadensersaD

hat das Amtsgericht Zwickau durclr

Richterin am Arntsgericht Nagel

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10.06.2010 am 16.07.2010

- Beklagte -
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1 .

für Recht erkannt:

Dle Beklagte wlrd verurtellt, an dle Klägerln 1.388,39 EUR nebst Znsen hleraus

In Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Baelszlnssatz gertiß S 247 BGB seit

28.02.2009 zu zahlen.

Dle Beklagte wlrd verurteilt, an dls Klägerln 28,62 EUR (vorgerlchtllchE Rechts-

anualtskosten ) nebst Znsen hleraus In Höhe von 5 Prozentpunkten tibar dem

Basiszinssatz selt 09.10.2009 zu zahlen.

lm übrben wlrd dle Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstrelts bagen dla KlägerlnS% und die Beklagte 92

%,

Das Urteil lst gegen fär dle Klägerln gogen Slcherheitsleistung ln Höhe von 105
olo des jeunlla zu vollstreckenden Betragr und für die Beklagte ohne Slcher-

heltsla lstung vorläufi g vollstreckbar.

Dle Klägerln darf dle Vollstreckung durch Slcherheitslelstung in Höhe von 105

% des aufgrund des Urtelle für die Bekladä volls{reckbaren Betrage abupnden,

usenn nlcht dle Beklagte vor der Vollstreckung Sicherhelt ln Höhe von 105 %

dec ierue ils zu vollgtrecke nde n Bctrags to lstet.

Beschluss:

Der Streitwertwird auf 1.613,39 EUR festgeseEt,
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Tatbestand

Dle Klägerin macht restliche Schadensersatransprtiche aus einem Verkehrsunfallgeltend.

Die 100 %ige Haftung der Bektagüen dem Grunde nach lst zwischen den Parteien unstreitlg.

Bis auf die Metwagenkosten hat die Beklagüe sämtliche Schadenspositionen in voller Höhe re

gullert.

Der Unfall ereignete sich am 24.12.2008 gegen 19:00 Uhr. Die Klägerin hat noch am selben

Tag eln Meüahzeug angemietet" das sie am 08.01.2009 nach durchgeführter Reparatur wie

der zurüchgab. Die Metwagenrechnung beläufi, sich auf 2.147,95 EUR. Hierauf hat die Beklag

te 834,56 EUR gezahlt.

Arn 02.012009 hatte die Klägerin ein Schrdben der Bekla$an wrliegen, in dem die Beklagte

unter anderem mlttdlt, dass die Klägerin dnen Metwagen für 45,00 EUR pro Tag anmieten

könne.

Die Klägedn bägt vor, dass wegen der l,lot- und Eilsitualion sie kelnen günstjgeren Metwagen

hätte anmleten müssen. tm ÜUrigen seien die Metwagenkosten ortsüblich und angemessen

und würden den erfordedichen AJfriland zur Schadensbeseitigung darstellen. Der von der Be-

klagilen genannte Preis sel frir die Klägerin nicht ohne weiteres zugänglich gs/esen.

Die Klägerln beantragt:

1 .

Dle Beklagte wlrd verurtellt, an die Klägerln 1.513,39 EUR nebst Znsen in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Baslszlnssü hleraus seit dem 28.022009 zu

bezahlen.

2.

Dle Beklagte wird verurtellt, an dia Klägerln außergerichtllch entstandene,

nlcht anrechenbare Rechtaanrvaltskosten ln Höho von 123,45 EUR nebet Znsen

In Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Baslszlnssatz hieraus selt Rechtshän-

glgkelt zu bezahlen.
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Dle Beklagte beantragt,

dle Klaga abzuwelsen.

Die Beklagte trägt vor, dass die Klägerin gegen ihre Schadensminderungspflicht verstoßen

habe, ln dem sie nach Beendigung der Not- und Eilsituation nicht ein günstigeres Fahzeug

angemietet habe. Die Klägerin hätte zum Beispiel bei der Firma Europcar zu den von der Be

ktagten genannten Konditionen dnen Metwagtsn anmieten können. Unabhängig davon müsse

sich die Klägerin auf jeden Fall eine 10 o/olge Elgenerspamis anrechnen lassen.

Wegen des weiteren Vorbrlngens der Parteien wird zuf dle zwischen ihnen gaarechselten

Schrifrsatre nebst Anlagen Bezug gonom men.

Das Gericht hat Bewels erhoben, dass die Beklagte bei Europcar hätte für 45,ü) EUR incl. al-

ler Nebenkosten pro Tag einen Metwagen hätte anmieten können, durch Vemehmung des

Zeugeffi

Wegen des Ergebnisses der Ba,eisan.rhahme wird auf das Protokoll der Slüzung rrom

10.06.201 0 Bezug genommen.

EntscheldungsgrOnde
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:

Dle Klage lstzulässig und zum größten Teilbegründet.

Die Klägerin befand sich In einer lbt- und Eilsltuation. Der Unfall ereignete sich an Heillgabend

gegen 19:00 Uhr. Die Klägerin hatte geplant am ltrbrgen des25.12.200E zusammen mit ihrem

Sohn nach lVbnnheim zu fahren, was die Klägerin mit dem Metwagen auch gemacht hat. Die

Klägerin kam erst am 01.01.2009 wieds zurück Für diese g Tage durfre die Klägerin auf je

den Fall bel der DArtoverm letung elnen Metwagen anrnieten.

Atsgehend von der Metwagenrechnurg wäre frir 9 Tage 703,13 EUR angefallen, zzgl. 180,00

EUR Hafrungsfreistellung, 2291.45,00 EUR Z.rsatzfahrer, zzgl. 50,00 EUR ftr fustellung au-

ßerhalb Stadtgebiet, zzgl. 25,00 EUR fr]r Abholung außerhalb Stadtgebiet und 45,00 EUR für
Wintenäder. Zlsammen wären 1.048,13 EUR angefallen, zzgl. hfehnrvertsteuer ergibt sich eln
Betrag wn1.247,27 EUR.

Der Zeuge -, hat angegeben, dass dle Klägain, wenn sie unter der genannten TeF
fonnummer bei Europcar angerufen häBe und gesagt hätte, dass sle von elnem Fahzeug.
das beider DE\/K versichert isl, geschädigtwurde, einen Metwagen zu dem genannten Preis
hätte bekommen können. Die DEVK habe mit Europcar eine Vereinbarung. Die DE\l( würde
elnen Grdlkundenrabatt bekommen. Ahn[cne Vereinbarungen gebe es mit anderen Versich+
rungen und Europcar. Deshalb selen die Metwagenpreise frjr Versicherungen günstiger. Als
der Arssage des Zeugen{- ergibt sich, dass der von der Beklagten genannte preis

nicht dem Normaltarif entspricht, der Jedenr Bürger bei der Erkundigung nach Metwagenpret-
sen genannt wird. Dle Klägerin als Henin des Restitutionsgeschehens war nicht verpflichtet,
den von der Beklagten vorgeschlagenen Metramgen zu nehmen. Die Klägerin musste aber
aufgrund ds Schreibens der Beklagten sensibilisiert sein, Die Klägerin kann deshalb nicht
schlechter gestellt werden, als wenn sie ein paar Verglelchsangebote eingeholt hätte. Hätte
dle Klägerin Verglelchsangebote efngeholt, wäre im Ergebnis keine Metwagenkostenersparnis
herausgekommon, so dass dle Klägerin nlcht gegen ihre Schadensminderungspflicht versto.
ßen hat.

Das erkennende Gericht sttitzt seine im Rahmen \on S 287 DO durchgeffrhrte Schätzung
auf dle Schwackellste Artomietpreissplegd 2008. Der BGH hat die Schwacketisten vergange-
ner Jahre als Schätrgrundlage für geelgnet getralten. Dabel verkennt das Gericht nicht, dass
dis Schwackelisten der letrten Jahre gadsse Schwächen haben. weil die bdragten Firmen
wusstefl, dass ihre Anworten zur Grundlage elner lvhrktuntersuchung über die l-&ihe von Met-
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wagentarifen gemacht werden. Das Fraunhofer Inslitut hat eine anonyme Befragung durchge

führt. Alerdings hat der iliaktprelssplegel Metwagen Oetrtrschland 2008 des Fraunhofer Insü-

luts ebenfalls Schwächen. lm Gegensatz zur Schwackeliste hat die Erhebung des Fraunhofer

hrstituts rbslge Postleltsahlengeblete dle kelne Atsssage iiber den örtllchen lvlarkt zulassen,

fußerdem hat das Fraunhofer lnstitut lnformaüonen nur per Telefon oder per htenret elng+

holt. Es ist nicht erkennbar, ob bei den Prdsanfragen angegeben lvurds, dass man einen Un-

fall gehabt hal Atßerdem wurde der angegebene AnmleEeltpunkt so gauählt, dass er etwa 1

Woche in der Zrkunn [egt. Dles lst beieinem Verkehrsunfall unreallstlsch. Fenrerrvurden fast

nur übenegbnale Artovermletungen befrag[. Hlrzukomml dass der Uste des Fraunhofer kr

stitut die moglicherweise in Behacht kommenden Nebenkosten nichtzu entnehmen sind.

Dle Sctnrvackellst€ 2008 enthält nur noch Prdsangaben zum Normaltarif. Eine Unterscheidung

anischen l$rmaltadf und Unbllersatrtadf wlrd nlcht mehr getroffen. Das Gerfcht gefrt deshatb

davon aus, dass in dem Normaltarf sämtliche Prelse fiir alle denkbaren Anmietsituationen ent-

halten slnd, also auch die Preise wenn jemand einen Unfall hatte. Schon unter diesem Ge

sichtspunK ist es nicht arEezelgt auf den ibrmaltadf noch elnen Arßchlag zu machen. Da

die Usle des Fraunhofer lnstltuts wesentlch günstigere Preise ausweist als die Schurackelis-

le, ist das Gericht davon übezeugt, dass es der Klägerin als Geschädigten mriglich gevvesen

wäre, zu den In der Schwackellste genannten Preisen elnen Metwagen anzumieten. Das Ge-

richt hat die ltßdiarnverte herangezogen. Beiden Medbnwert handdt es slch um den WerL

der bei 50 % der l.lennungen llegt. Der $rbdianwert lst reallstischer als da arythmetische Mttel

oder der [öduswert. Der ltßduswert lst der am häufligsten genannte Wert Alerdings könnte

es rein theoretisch so sein, dass bel 50 Behagungen eln Wert 3 mal genannt wird und 20

Werte 2 mal.

Dle Metwagenrechnung ist mit den Werten fflr dn klasseglelches Fahzeug gerechnet. Des-

weg€n hat auch das Gericht mit der Wagengruppe 5 gerechnot. Da die Klägerin dn klasse

gleiches Fahzeug angemietet hat, ist ein 10 %lger Abzug liir Eigenerspamis erforderlich.

Für das Postleitrahlengebiet 080 ergeben sich für 7 Tage 544.50 EUR. Die Kosten fiir Vollkas-

ko belaufen sich auf 150,85 EUR. Die Kooten Er den ZrsaEfahrer betragen 83,30 EUR, dle

Kcton für Zrstellung und Abholung betragen zusammen 50,00 EUR. Dle Kosten ffr Winterrä

der belaufen slch auf 84,00 EUR, Zrsammen erglbt sich ein Betrag von 912,65 EUR. Bel den

Preisen der Scfuackeliste handelt es slch um Bruttoprelse. Ohne gegen ihre Schadensmln-

derungspflicht zu verstotlen hätte die Klägerin 2.159.92 EUR Metwagenkosten ausgeben dür-

fen. Dlo streitgegenständliohe Metwagenrechnung beHm sbh aber nur aul 2.147,95 EUR.
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Die Klägerin kann deshalb dle Bezahlung der gesamten Rechnung verlangen. Alerdings muss

eln Abschlag von 10 o/o für Elgenerspamls gemacht werden. Die reinen Nettomietwagenkoslen

belaufen sich auswelsllch der Rechnung der Firma!-Attovermietung auf 1.250,00 EUR.

10 7o hienon sind 125,00 EUR. Von den2.147,95 EUR sind also 125,00 EUR abzuziehen, so

das 2.022,95 EUR verblelben. Abzüglich der bereits gezahlten 634,56 EUR erhält man die

ausgeurteilten 1.388,39 EUR.

Die vorgerictttlichen Rechtanwattskosten. die die Klägerin verlangen kann, müssen anders er-
rechnet werden, als von der Klägerin vorgenommen. Es ist eine Gesamtbetrachtung erforder-

lich. Die Bekla$e hat bereits 661,18 EUR Rechtsanwaltkosten an die Klägerin bezahlt. Dabei
ist der Beklagle von einer Schadenssumme von 7.034,55 EUR ausgegangen. 1 Gebühr sind
41ZOO EUR, 1,3, Gebllhr slnd 535,60 EUR,2291.20,00 EUR Post- und Tetekommunikations-
Onfgelt und zzgl. ltßhnrverlsteuer erhält man die 661,16 EUR. Vedangen kann dle Ktägerin vor-
guichtliche Rechtsanwallskosten aus einem Streitwert rron 8.422,94 EUR. Das sind die von
der Belda$en zugestandenen 7.034,55 EUR zzgl. des ausgeurteilten Betrags von 1.388,39
EUR. 1,3 Gebührsind 5tXl,70 EUR,2291.20,00 EUR Post- und Tetekommunikationsentgelt er-
geben sich 603,70 EUR zzgl. I\ßfrruertsteuer erhält man 718.40 EUR. Die Differenz zwlschen
718,4 EUR und 661,16 EUR bdäuft sich auf 57,24 EUR. Da die Klägerin nur die Hätfte der
1,3 Crebührgdtend macht, waren nur 28,62 EUR auszuurteilen.

Die Kostenentscheidung beruht auf 5 92 Abs. 1 ZpO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus S 709 und SS 708 Nr. 11,
7 1 1 4 0 .

Nlagel
Richterin am Arn tsgerlcht

Glelchlaut der Arsfertigung mit der Urschrift
23.07.2010
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